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Die Gemeinde Bad Kleinen nimmt die nebenstehenden Ausführungen zur 
Kenntnis und stimmt diesen zu. 
 
Das Plangebiet umfasst lediglich ein Flurstück mit einer Fläche von etwa 
4 500 m². Eine derart kleinteilige Darstellung der Flächennutzungsplanung 
wäre nicht geeignet, die Grundzüge der beabsichtigten städtebaulichen Ent-
wicklung aufzuzeigen. Bei der Darstellung von Grundzügen ist ein gewisser 
Abstraktionsgrad unerlässlich. Die im Flächennutzungsplan dargestellte ge-
mischte Baufläche umfasst neben dem Plangebiet weitere Bereiche, die auch 
im Bestand noch gemischt genutzt werden, so dass insgesamt der übergeord-
nete planerische Wille einer gemischten Nutzung noch aufrecht zu erhalten ist. 
Die Gemeinde verzichtet daher auf eine Berichtigung des Flächennutzungspla-
nes, auch um sich nicht für zukünftige Entwicklungen einzuschränken. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass das beschleunigte Verfahren als richtig 
gewählt erscheint. Es wurde in der Begründung dargelegt, dass es sich um eine 
Wiedernutzbarmachung handelt und somit der § 13a BauGB angewendet wer-
den kann. 
 
Einige Vermaßungen werden in der Planzeichnung ergänzt. 
 
Zu 3.2 
In der Festsetzung 3.2 wird festgelegt, dass für Außenwohnbereiche in den 
Lärmpegelbereichen (LPB) IV und höher schallmindernde Maßnahmen zu tref-
fen sind. Die allgemeine Aussage, nach der Außenwohnbereiche in den LPB II 
und III zulässig sind, ist in Bezug auf die Festsetzung 3.4 zu verstehen. Sollte 
im Baugenehmigungsverfahren nachgewiesen werden, dass bspw. durch die 
Abschirmwirkung eines Bauwerkes ein LPB III entsteht, sind Außenwohnberei-
che dort zulässig. 
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Zu 4.3 
Die Festsetzung wird redaktionell angepasst. Ziel der Festsetzung ist es, den 
öffentlichen Verkehrsraum von parkenden Fahrzeugen freizuhalten. Stellplätze 
sind im gesamten Baugebiet gemäß § 12 Abs. 1 BauNVO zulässig. Auf eine 
Ausweisung von Flächen für Stellplätze wird daher verzichtet. 
 
Begründung 
Zu 4.2 
Ausgehend von dem Bebauungskonzept des Vorhabenträgers ist ausschließ-
lich eine Wohnnutzung vorgesehen. Die Gemeinde möchte dennoch für zukünf-
tige Entwicklungen die Option bspw. gewerblicher Nutzungen offenhalten. Mög-
liche Nutzungskonflikte sieht die Gemeinde nur mit den nach § 4 Abs. 3 
BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen. Dadurch, dass diese Nutzun-
gen auch ausnahmsweise zulässig bleiben, kann für den jeweiligen Einzelfall 
entschieden werden, ob es sich um eine mit dem Wohnen vereinbare Nutzung 
handelt. 
 
Zu 6. 
Laut der Stellungnahme des Zweckverbandes Wismar vom 05.01.2022 kann 
an die bestehenden Leitungen angeschlossen werden. Die Ver- und Entsor-
gung kann damit als gesichert angesehen werden. 
 
 
Brandschutz 
 
 
Der Hinweis zur Erreichbarkeit bebaubarer Flächen wird zur Kenntnis genom-
men und beachtet. Die überbaubare Grundstücksfläche im Plangebiet befindet 
sich z. T. mehr als 50 m von der Gallentiner Chaussee entfernt. Der nebenste-
hende Hinweis wird daher in die Begründung aufgenommen. 
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Für die Löschwasserversorgung stehen zwei Vertragshydranten mit einer Leis-
tung von je 48 m³/h in ca. 210 m bzw. ca. 300 m Entfernung zur Verfügung. Der 
Löschwasserbedarf für den Grundschutz von 48 m³/h über einen Zeitraum von 
2 Stunden ist sichergestellt. 
 
  



 

Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde/Bürger            Abwägung der Gemeinde Bad Kleinen 

 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Untere Denkmalschutzbehörde 
 
Der nebenstehende Hinweis wird in die Planung übernommen. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die untere Wasserbehörde auf keine 
entgegenstehenden Belange hinweist. 
 
1. Wasserversorgung 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Trinkwasserschutzzonen berührt 
werden. Der Zweckverband Wismar wurde ebenfalls als Träger öffentlicher Be-
lange Beteiligt. Abstimmungen werden im Rahmen der Erschließungsplanung 
geführt. 
 
2. Abwasserentsorgung 
Der Zweckverband Wismar wurde ebenfalls als Träger öffentlicher Belange be-
teiligt. Weitere Abstimmungen werden im Rahmen der Erschließungsplanung 
geführt. 
 
 
 
3. Niederschlagswasserbeseitigung 
Die allgemeinen Hinweise auf die §§ 54 und 55 des WHG werden zur Kenntnis 
genommen und beachtet. 
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Entlang der Gallentiner Chaussee verläuft ein Regenwasserkanal des Zweck-
verbandes Wismar an den angeschlossen werden kann. Wird durch ein Fach-
gutachten die Versickerungsfähigkeit des Bodens nachgewiesen, ist auch die 
dezentrale Versickerung möglich. Ein entsprechender Hinweis wird in der Be-
gründung gegeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die konkrete Ausgestaltung der Entwässerung des Grundstücks ist im Rahmen 
der Erschließungsplanung bzw. des Baugenehmigungsverfahrens darzulegen. 
 
 
Die nebenstehenden Ausführungen zur Durchführung einer Versickerung wer-
den zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Eine Festsetzung, die unbeschichtete Metalldächer ausschließt, wird aufge-
nommen. 
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5. Gewässerschutz 
Die nebenstehenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in die 
Begründung aufgenommen. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass die untere Abfallbehörde auf keine ent-
gegenstehenden Belange hinweist. 
 
Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur Kenntnis und beachtet diesen. Die ge-
nannten Bestimmungen sind im Rahmen der Bauausführung relevant und nicht 
unmittelbar für die Bauleitplanung. Um die Planunterlagen auf die wesentlichen 
Inhalte, die mit den bauleitplanerischen Belangen zusammenhängen, zu be-
schränken und leserfreundlich zu halten, verzichtet die Gemeinde auf den ent-
sprechenden Hinweis. 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die untere Bodenschutzbehörde auf 
keine entgegenstehenden Belange hinweist. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die Stellungnahme auf entgegenste-
hende Belange hinweist, die im Rahmen der bauleitplanerischen Abwägung 
berücksichtigt werden müssen. 
 
 
 
 
 
Eingriffsregelung 
Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur Kenntnis. 
 
 
Baumschutz 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich angrenzend an den Geltungsbe-
reich möglicherweise nach § 18 NatSchAG M-V geschützte Bäume befinden 
und dies zu prüfen ist. 
Der Gemeinde hat die betreffenden Bäume nochmals auf Ihren Schutzstatus 
hin überprüft. Die im Westen an das Plangebiet angrenzenden Bäume sind 
nach § 18 NatSchAG M-V gesetzlich geschützt. Der Weg, welcher im Wurzel-
schutzbereich dieser Bäume verläuft, ist bereits vorhanden und steht unter Be-
standsschutz. Die vorliegende Planung nimmt an diesem Weg keine Verände-
rungen vor. 
 
Der Hinweis auf den § 18 NatSchAG M-V und eine passende Festsetzung wird 
in den Bebauungsplan aufgenommen. 
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2. Natur- und Landschaftsschutzgebiete / Naturdenkmale 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass keine Betroffenheit von Natur- und 
Landschaftsschutzgebieten bzw. Naturdenkmalen vorliegt. 
 
3. Biotopschutz / SPA 
 
Europäisches Vogelschutzgebiet „Schweriner Seen“ DE 2235-402 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass fachgutachterlich zu prüfen ist, ob es 
durch das Vorhaben zu Beeinträchtigungen des Europäischen Vogelschutzge-
bietes „Schweriner Seen“ (DE 2235-402) kommt. Die Gemeinde hat sich inten-
siv im Rahmen der Betrachtung der Umweltbelange mit der Sachlage ausei-
nandergesetzt. 
 
Östlich und westlich angrenzend an den Geltungsbereich sind z. T. bereits ähn-
lich hohe Gebäude vorhanden und Beeinträchtigungen liegen demnach bereits 
vor. Zudem besteht für das Plangebiet bereits Baurecht. Durch die vorliegende 
Planung erfolgt lediglich eine Änderung von einem Mischgebiet zu einem All-
gemeinen Wohngebiet sowie eine Erhöhung der Anzahl der zulässigen Vollge-
schosse von 4 auf 5. 
Mit der Umwidmung von einem Mischgebiet zu einem Allg. Wohngebiet sind 
nur noch nicht störende Gewerbebetriebe zulässig. Damit einhergehend ist 
auch eine geringere potentielle Störwirkung auf das SPA-Gebiet verbunden. 
Eine maßgebliche Erhöhung des zulässigen Maßes der baulichen Nutzung 
ergibt sich aus der Erhöhung der max. zulässigen Vollgeschosse nicht. Bereits 
im Ursprungsplan waren Dachneigungen von 35° bis 50° zulässig und damit in 
Abhängigkeit von der Grundfläche des Gebäudes 1 bis 2 nicht-Vollgeschosse 
zusätzlich zu den zulässigen Vollgeschossen. Durch den mit der 2. Änderung 
aufgenommenen Zusatz (Nr. 4.1 des Teil B - Text), dass bei fünf-geschossigen 
Gebäuden nur Dachneigungen von 0° bis 10° zulässig sind, werden bei einer 
fünf-geschossigen Bauweise ggf. sogar geringere Gebäudehöhen erzielt als 
bei Gebäuden mit 4 Vollgeschossen. 
 
Nach § 2 Abs. 4 BauGB soll eine Umweltprüfung in einem zeitlich nachfolgen-
den Bauleitplanverfahren (hier 2. Änderung) auf zusätzliche Umweltauswirkun-
gen beschränkt werden. 
Aus den genannten Gründen besteht keine Erforderlichkeit einer gesonderten 
SPA-Prüfung für die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4. 
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Biotopschutz nach § 20 Abs. 1 NatSchAG 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Belange des gesetzlichen Bio-
topschutzes nicht betroffen sind. 
 
4. Artenschutz 
Die Gemeinde nimmt den Hinweis auf § 44 Abs. 1 BNatSchG und die Erläute-
rung zur Potentialanalyse zur Kenntnis. Die Gemeinde hat sich im Rahmen der 
Betrachtung der Umweltbelange intensiv mit der Sachlage auseinandergesetzt. 
Die Bauzeitenregelung wird dem tatsächlichen Aktivitätszeitraum der Zau-
neidechse angepasst. Die Fläche des Geltungsbereiches eignet sich allerdings 
nicht als Fortpflanzungsstätte oder Winterquartier, ebenso sind keine Versteck-
möglichkeiten gegeben. Der Boden im gesamten Plangebiet ist stark verdichtet 
und der Bereich der Baugrenze ist durch frühere Bebauung versiegelt. 
Bei einer ausführlichen Begehung der Fläche am 21.07.2021 wurden keine 
Versteckmöglichkeiten oder Nagerbauten festgestellt. Aus den genannten 
Gründen ergibt sich keine zusätzliche Betroffenheit der Zauneidechse. Somit 
ist keine Notwendigkeit für das Aufstellen von Reptilienzäunen und das Abfan-
gen der Individuen oder einer Kartierung gegeben. 
 
Der Hinweis auf die einschlägigen Gesetze zum Artenschutz wird zur Kenntnis 
genommen und beachtet. 
  



 

Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde/Bürger            Abwägung der Gemeinde Bad Kleinen 

 14 

 
 
 
Aus o.g. Gründen ist auch bei einer Worst-Case Betrachtung das Vorkommen 
der Zauneidechse ausgeschlossen. 
 
 
 
 
Die Ausführungen in der Potentialabschätzung werden entsprechend den o.g. 
Inhalten angepasst. 
 
 
Eine Ortsbegehung am 21.07.2021, die die Funktion einer Vorkartierung ein-
nahm, hatte zum Inhalt das Plangebiet auf mögliche Quartiere geschützter Ar-
ten zu untersuchen. Es wurden keine potentiellen Quartiere geschützter Arten 
vorgefunden. 
 
 
Die Abwesenheit der Zauneidechse kann aufgrund der Potentialabschätzung 
als äußerst wahrscheinlich angesehen werden. 
 
 
 
5. Natura 2000 / FFH 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass keine erheblichen Beeinträchtigungen 
der Schutz- und Erhaltungsziele des in unmittelbarer Nähe gelegenen Gebietes 
von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) DE 2234-304 „Schweriner Außensee 
und angrenzende Wälder und Moore“ durch die vorliegende Planung erkennbar 
sind. 
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Straßenaufsichtsbehörde 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass keine Einwände bestehen. 
 
 
Straßenbaulastträger 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass keine Einwände bestehen. 
 
 
FD Kataster und Vermessung 
Die Gemeinde Bad Kleinen nimmt zur Kenntnis, dass sich im Plangebiet di-
verse Aufnahme- und Sicherungspunkte des Lagenetzes befinden. Die Hin-
weise zum Erhalt dieser werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Übereinstimmung der Planungsun-
terlagen mit dem aktuellen Liegenschaftskataster nicht geprüft wurde. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass entlang der Gallentiner Chaussee eine 
Trinkwasserversorgungsleitung und ein Schmutzwasserkanal verlaufen. Wei-
terhin wird zur Kenntnis genommen, dass ein Anschluss an den Schmutzwas-
serkanal bereits vorverlegt wurde und ein Trinkwasseranschluss neu zu bean-
tragen ist. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass ein Anschluss an den vorhandenen Nie-
derschlagswasserkanal beantragt werden muss. 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass ein Anschluss an die vorhandene Fern-
wärmeleitung beantragt werden kann. 
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Der Leitungsplan wird beachtet. 
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Die Gemeinde Bad Kleinen nimmt zur Kenntnis, dass im Plangebiet keine 
Grundstücke der DB AG vorhanden sind. 
 
Der Hinweis auf die gewidmeten Eisenbahnbetriebsanlagen wird zur Kenntnis 
genommen und beachtet. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass planfestgestellte Betriebsanlagen nur 
nachrichtlich in die Bauleitplanung aufgenommen werden können. 
 
Die Hinweise auf die Bestimmungen der Landesbauordnung sowie auf die Ver-
kehrssicherungspflicht werden zur Kenntnis genommen und beachtet. 
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Der Hinweis auf Emissionen durch die Bahnanlagen wird zur Kenntnis genom-
men. Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes wurde eine Schalltech-
nische Untersuchung erarbeitet, um unzulässige Immissionen auszuschließen. 
Immissionen wie bspw. Abrieb und Funkenflug sind aufgrund der Lage der 
Bahngleise in einer Senke für die vorliegende Planung nach Abwägung der 
Örtlichkeit nicht relevant. 
 
In der vorliegenden Planung wurden umfangreiche Festsetzungen zum Lärm-
schutz getroffen, die dazu geeignet sind gesunde Wohn- und Arbeitsverhält-
nisse zu gewährleisten. 
 
Der Hinweis auf die Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung wird zur Kenntnis 
genommen und beachtet. 
 
Der Hinweis auf eine Einfriedung wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der Hinweis auf § 64 EBO wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der Hinweis auf unzulässige Entwässerungen wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der Hinweis zu Kraneinsätzen im Bereich von Betriebsanlagen der DB wird zur 
Kenntnis genommen. 
 
Der Hinweis zu Grenzsteinen wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der Hinweis zu Baumaterial und Bauschutt wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der Hinweis auf mögliche Leitungen wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der Hinweis zu Lichtzeichen und Beleuchtungsanlagen wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
Die Gemeinde Bad Kleinen unterstützt die Deutsche Bahn soweit dies möglich 
ist bei ihren Vorhaben im Gemeindegebiet. Aus- und Umbaumaßnahmen kön-
nen jedoch nicht ohne Einschränkungen gewährt werden. Die rechtlichen Vor-
gaben sind einzuhalten. 
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Ein Hinweis auf die Beteiligung der Deutschen Bahn wird in die Begründung 
aufgenommen. 
 
Die Satzung wird nach Satzungsbeschluss auf der Internetseite des Amtes Dorf 
Mecklenburg-Bad Kleinen bekannt gemacht und ist dort sowie in den Räumen 
des Amtes öffentlich einsehbar. 
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Die Gemeinde Bad Kleinen nimmt zur Kenntnis, dass sich keine von der 50Herz 
Transmission GmbH betriebenen Anlagen im Plangebiet befinden. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die nebenstehenden Anlagenbetreiber 
nicht betroffen sind. 
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Der dargestellte Bereich entspricht dem Plangebiet der 2. Änderung des Be-
bauungsplanes Nr. 4. 
  



 

Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde/Bürger            Abwägung der Gemeinde Bad Kleinen 

 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass keine Einwände bestehen. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass eine Änderung des Geltungsbereiches 
eine erneute Anfrage erforderlich macht. 
 
Der Hinweis, dass durch den Bauausführenden eine rechtzeitige erneute An-
frage zu erfolgen hat, wird beachtet. 
 
Der gegebene Hinweis wird beachtet. 
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Die nebenstehende Karte wird beachtet. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass sich Leitungen der Gasversorgung 
Wismar Land GmbH im Plangebiet befinden. 
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Die beigefügten Pläne werden zur Kenntnis genommen und beachtet. 
 
 
Die Planunterlagen werden nur zu internen Zwecken verwendet und nicht an 
Dritte weitergegeben. Der Hinweis auf die aktualisierte Leitungsauskunft vor 
Baubeginn wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Die nebenstehende Anmerkung wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
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Der Leitungsplan wird beachtet. 
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Die Planunterlagen werden nur zu internen Zwecken verwendet und nicht an 
Dritte weitergegeben. 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass gegen die 2. Änderung keine Beden-
ken oder Einwände bestehen. 
 
Der Hinweis zum Bauherrenservice wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Der Hinweis zur Bauausführung wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Errichtung neuer Telekommunikati-
onslinien durch die Telekom zurzeit nicht geplant werden. 
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Der Leitungsplan wird beachtet. 
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Die Gemeinde Bad Kleinen nimmt zur Kenntnis, dass die Vodafone GmbH / 
Vodafone Kabel Deutschland GmbH keine Einwände geltend macht und, dass 
sich im Plangebiet keine Telekommunikationsanlagen befinden. 


